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Dritte Verordnung 
zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW 

Vom 6. Januar 2013 

Auf Grund des § 77 Absatz 8 des Landesbeamtengesetzes 
vom 21. April 2009 (GV NRW. S. 224) wIrd verordnet: 

Artikel 1 

DIe Beihilfenverordnung NRW vom 5. November 2009 
(GV. NRW. S. 602), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 9. Dezember 2012 (GV NRW. S. 642), wIrd WIe folgt 
geändert: 

1. Nach § 17 wIrd der folgende § 17 a emgefügt: 

,,§ 17a 
Übergangsregelungen 

(1) DIe Beihilfenverordnung vom 27. März 1975 (GV 
NRW. S. 332), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
27. Jum 2008 (GV NRW S. 530), gilt für Aufwendun
gen, die bIS zum 31. März 2009 entstanden smd. 

(2) DIese Verordnung gilt vorbehaltlich der Absätze 3 
und 4 für Aufwendungen, die nach dem 31. März 2009 
entstanden smd. 

(3) DIe Regelungen der ZweIten Verordnung zur Än
derung der Beihilfenverordnung NRW vom 9. Dezem
ber 2012 (GV NRW. S. 642) gelten vorbehaltlich des 
Absatzes 4 für Aufwendungen, die nach dem 31. De
zember 2012 entstanden smd. 

(4) § 5 Absatz 4 Satz 4 bIS 8 und Absatz 6, § 5 a 
Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 Satz 4, § 5 b Absatz 7 
Satz 3, § 5 d Absatz 5 ~owle die Regelungen der ZweI
ten Verordnung zur Anderung der Beihilfenverord
nung NRW (GV NRW. S. 642) zu § 5 b Absatz 8 und 
§ 5 c Absatz 6 Satz 2 gelten für Aufwendungen, die 
nach dem 29. Oktober 2012 entstanden smd." 

2. § 18 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In der ÜberschrIft werden die Wörter "und Über
gangs- und Schlussvorschnften" gestnchen. 

b) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter "und gilt für 
Aufwendungen, die nach dem 31. März 2009 ent
standen smd" gestrIchen. 

c) Absatz 2 wIrd aufgehoben. 

Artikel 2 

DIese Verordnung tntt am Tag nach der Verkündung m 
Kraft. 

Düsseldorf, den 6. Januar 2013 

7134 

Der FinanzmImster 
des Landes Nordrhem-Westfalen 

Dr. N orbert Wal t e r - Bor J ans 

- GV NRW. 2013 S. 23 

Zweite Verordnung 
zur Änderung der Vermessungs- und 
Wertermittlungsgebührenordnung 

Vom 14. Januar 2013 

Auf Grund des § 2 Absatz 2 Satz 2 des Gebührengesetzes 
für das Land Nordrhem-Westfalen m der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. August 1999 (GV NRW 
S. 524), m Verbmdung mIt § 5 der Allgememen Verwal
tungsgebührenordnung vom 3. Juli 2001 (GV NRW 
S. 262), geändert durch Verordnung vom 4. MaI 2010 (GV 
NRW. S. 272), SOWIe auf q!und des § 23 Nummer 7 der 
Berufsordnung für .. die Offentlich bestellten Vermes
sungsmgemeure / Offentlich bestellten Vermessungsm
gemeurmnen m Nordrhem-Westfalen vom 15. Dezember 

1992 (GV NRW S. 524), zuletzt geändert durch Artikel 
21 des Gesetzes vom 8. Dezember 2009 (GV NRW. 
S. 765), wIrd 1m Einvernehmen mIt dem Finanzmlmste
num verordnet: 

Artikel 1 

DIe Vermessungs- und WertermIttlungsgebührenordnung 
vom 5. Juli 2010 (GV NRW. S. 390), geändert durch Ver
ordnung vom 3. Februar 2011 (GV NRW. S. 169), wIrd 
WIe folgt geändert: 

A. 
1. § 2 Absatz 3 Nummer 1 wIrd WIe folgt gefasst: 

,,1. für die EinSIchtnahme m den DIensträumen der 
Behörden oder mIttels spezIeller Darstellungsdienste, 
soweIt m den TarIfsteIlen mcht anders geregelt." 

2. § 2 Absatz 3 Nummer 3 wIrd WIe folgt gefasst: 

,,3. für die über Geodatendienste des NRW-Atlas zu 
festgelegten Nutzungsbedingungen berel tgestell ten 
ausgewählten Geobaslsdaten." 

3. § 2 Absatz 3 Nummer 4 wIrd WIe folgt gefasst: 

,,4. für die BereItstellung und Nutzung 

a) zu wIssenschaftlichen Zwecken oder Zwecken 
der Ausbildung ohne kommerzIelle Nutzung. 
DIe kostenfreIe Nutzung bemhaltet nur das 
Recht zur mternen WeItergabe an Personen 
und Stellen der Wissenschafts- bzw. Ausbil
dungsstelle; eme WeItergabe an sonstIge DrItte 
1St kostenpflichtIg; Absatz 2 bleibt hIervon 
unberührt. 

b) zu Testzwecken, 

c) zu kulturellen Zwecken ohne kommerzIelle 
Nutzung, 

d) für amtliche Bekanntmachungen Jeder Art, 

e) für die aktuelle BerIchterstattung m der Presse 
und 

f) der nach Nummer 3 vIsualisIerten Datensätze 
des FreIzeItkatasters emschließlich der mIt 
diesen verbundenen mcht separIerbaren sons
tIgen topographIschen Geobaslsdaten zur Her
ausgabe von FreIzeItkarten. Absatz 2 bleibt 
hIervon unberührt. 

Aufwendungen können geltend gemacht werden. Den 
Umfang der Daten bestImmt die datenführende 
Behörde." 

4. § 2 Absatz 3 Nummer 5 Satz 3 wIrd WIe folgt gefasst: 
"Für eme beantragte Zusammenstellung durch die 
Behörde für online verfügbare Vermessungsunterla
gen 1St eme Gebühr nach TarifsteIle 1.1 Verm Wert
GebT NRW, mmdestens Jedoch von 120 Euro zu erhe
ben." 

5. § 2 Absatz 3 Nummer 6 wIrd WIe folgt geändert: 

In Satz 1 werden die Wörter "gemäß § 12 der Verord
nung zur Durchführung des Gesetzes über die Lan
desvermessung und das LIegenschaftskataster" 
gestnchen. 

Folgender Satz wIrd angefügt: "Für Vermessungsun
terlagen gelten allem die Regelungen nach Num
mer 5." 

6. Dem § 2 Absatz 3 wIrd folgende Nummer 8 angefügt: 

,,8. für die mterne Nutzung der Daten der amtlichen 
GrundstückswertermIttlung durch GebIetskörper
schaften 1m Umfang der SIe betreffenden GebIete." 

7. In § 7 Absatz 1 werden die Wörter "und mIt Ablauf 
des 31. Dezember 2013 außer Kraft" gestnchen. 

B. 
DIe Anlage wIrd WIe folgt geändert: 

8. In der InhaltsübersIcht wIrd nach der Nummer 
,,2.1.3.2 HausmformatlOnen" eme weItere Nummer 
,,2.1.3.3 Punktdaten" emgefügt. 
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9. DIe erste ergänzende Regelung zu Tanfstelle 1.9 
wIrd WIe folgt gefasst: 

,,1. Ist eme höherwertIge Nutzung durch die Bildung 
von Baugrundstücken oder die Aufteilung von Bau
gebIeten gegeben, aber bel der Festsetzung des Bo
dennchtwertes noch mcht berücksIchtigt, so 1St an
stelle des festgesetzten Bodennchtwertes auch für 
die mItvermessenen Verkehrs-, Grün- und Gemem
bedarfsfiächen u. ä. der höhere Bodennchtwert für 
vergleIchbares baureIfes Land anzusetzen." 

10. In der Tarifstelle 1.10.1 Buchstabe a Doppelbuchsta
be cc werden die Wörter "plxelonentIerte Karten
darstellungsdienste" durch die Wörter "plxelonen
tIerte Geodatendienste, soweit mcht § 2 Absatz 3 
Nummer 3 zur Anwendung kommt" ersetzt. 

11. In der Tanfstelle 1.10.1 wIrd eme 3. ergänzende Re
gelung angefügt: 

,,3. Für analoge Standardausgaben und digitale Da
ten der Tanfstellen 2.2.1.1 und 2.2.1.2 werden keme 
Gebühren erhoben, wenn SIe gemäß Tanfstelle 1.10.1 
Buchstabe a und Tanfstelle 1.10.2 Buchstabe a be
reitgestellt werden." 

12. In der Tarifstelle 1.10.2 wIrd die Regelung zu Buch
stabe b WIe folgt gefasst: 

"b) Für die direkte Weitergabe durch emen Llzenz
nehmer an Dntte ohne Veränderungen SOWIe ohne 
Einbmdung m Produkte oder DIenste des Llzenz
nehmers (Wiederverkauf) smd vom Llzenznehmer, 
unabhängIg von semem Verkaufspreis, die m dieser 
Verordnung festgelegten Gebühren zu zahlen. DIe 
LeIstung des Llzenznehmers für diesen Wiederver
kauf 1St separat zu berücksIchtigen." 

13. In der Tanfstelle 2.1.1 Buchstabe h werden die Wör
ter "Llste der Daten zu Anschlusspunkten - Je ange
fangene 50 Anschlusspunkte" durch die Wörter "LIS
te der Daten zu Anschlusspunkten oder sonstige 
Punktlisten - Je angefangene 50 Punkte" ersetzt. 

14. In der 1. ergänzenden Regelung zur Tanfstelle 2.1.2 
werden unter Buchstabe c "Eigentümer" die Wörter 
"AX_Buchungsblatt, bel aufgeteiltem Eigentum nur 
das fiktive Blatt" durch das Wort "AX_Flurstück" 
ersetzt. 

15. In der Tanfstelle 2.1.3.2 wIrd unter Buchstabe c die 
Gebühr ,,0,20" durch ,,0,14" und unter Buchstabe d 
die Gebühr ,,0,32" durch ,,0,28" ersetzt. 

16. Nach der Tarifstelle 2.1.3.2 wIrd die Tanfstelle 
2.1.3.3 emgefügt: 

,,2.1.3.3 
Punktdaten 

Daten zu Vermessungspunkten etc., Je Punkt 
Gebühr: 0,20 Euro unter Anwendung der Mengen
rabatte nach Tanfstelle 1.7.2" 

17. DIe Tanfstelle 2.2.3.2.2 Buchstabe b wIrd WIe folgt 
gefasst: "b) unbesetzt" 

18. In der Tanfstelle 2.2.3.2.3 Buchstabe b werden die 
Wörter "DOP 30," und ,,, DLB 30" gestnchen. 

19. In der Tanfstelle 3.1.1.1 werden nach den Wörtern 
,,§ 17 BauPrüfVO durch die neu entstehenden be
bauten Teilfiächen des zu teilenden Grundstücks" 
die Wörter "oder der zu teilenden Grundstücke" em
gefügt. 

20. In der Tanfstelle 3.1.2 Buchstabe h wIrd als letzter 
Satz m emer neuen Zeile der Satz "DIe Tanfstelle 
4.2 1St smngemäß auch für mcht emmessungspfiich
tIge Bauvorhaben anzuhalten." emgefügt. 

21. In der Tanfstelle 3.1.3 Buchstabe a werden die Wör
ter "gefertigt, der" durch die Wörter "gefertIgt, des
sen Antragsgrundstück" ersetzt. 

22. DIe Tarifstelle 3.1.3 Buchstabe b wIrd WIe folgt ge
fasst: 

"b) Wurden nach Tanfstelle 3.1.2 abzurechnende 
LeIstungen von derselben Vermessungsstelle bereits 
für andere Aufträge erbracht und abgerechnet, so 
smd die Gebühren nach Tanfstelle 3.1.2 maxImal um 

diese den LeIstungen zuzuordnenden Beträge zu re
duzIeren." 

23. In Buchstabe b der 2. ergänzenden Regelung zur Ta
nfstelle 4.1.1.1 wIrd vor dem Wort "Inselfiurstücke" 
m der Klammer die Angabe "z. B." emgefügt. 

24. Der Tanfstelle 4.1.1.2 wIrd eme 3. ergänzende Rege
lung angefügt: 

,,3. Sollte sIch durch die Verschmelzung eme höhere 
Gebühr ergeben als ohne Verschmelzung, 1St die 
medngere Gebühr anzuhalten." 

25. DIe Tarifstelle 4.3.1 wIrd WIe folgt gefasst: 

a) In Buchstabe b werden nach dem Wort "Abmar
kung" die Wörter "durch die gleIche Vermes
sungsstelle, die die Abmarkung zurückgestellt 
hat" emgefügt. 

b) Folgender Buchstabe c wIrd angefügt: 

"c) für das Nachholen der Abmarkung durch eme 
andere Vermessungsstelle 
Gebühr: nach Tanfstelle 4.1.4" 

26. In der Tarifstelle 4.3.3.2 wIrd der erste Satz WIe folgt 
gefasst: "DIe Gebühr Jedes gememsam ausgeführten 
Antrages, die mcht nach Tanfstelle 4.3.3.1 ermäßigt 
wurde, 1St um 10 Prozent zu ermäßigen." 

27. Der Tanfstelle 7.1.3 wIrd folgender Buchstabe d an
gefügt: 

"d) Je Antrag bIS zu 50 Prozent der Gebühr nach Ta
nfstelle 7.1.1, wenn gememsam bewertete ObJekte 
verschIedener Anträge die gleIchen wertbestImmen
den Merkmale besitzen." 

Artikel 2 
Inkrafttreten, Übergangsregelung 

(1) DIese Verordnung tntt am Tage nach ihrer Verkün
dung m Kraft. 

(2) Für Amtshandlungen, die vor Inkrafttreten dieser 
Verordnung bereits beantragt und ausführbar waren, 
smd die zu erhebenden Gebühren nach der zum Zeit
punkt der Ausführbarkeit geltenden Verordnung zu 
berechnen. 

(3) Vor Inkrafttreten dieser Verordnung abgeschlossene 
Nutzungsverträge gelten noch bIS zum Kündigungster
min. 

Düsseldorf, den 14. Januar 2013 

7831 

Der Mimster 
für Inneres und Kommunales 

für das Land Nordrhem-Westfalen 

Ralf J ä ger 

- Gv. NRW. 2013 S. 23 

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung zur Durchführung 

von Regelungen 
auf dem Gebiet der Tierseuchenbekämpfung 

Vom 21. Dezember 2012 

Auf Grund des § 27 Absatz 1 des Ausführungsgesetzes 
zum Tierseuchengesetz und zum Tiensche Nebenpro
dukte-BeseItIgungsgesetz vom 2. September 2008 (Gv. 
NRW. S. 612) wIrd verordnet: 

Artikel 1 

DIe Verordnung zur Durchführung von Regelungen auf 
dem GebIet der Tierseuchenbekämpfung vom 3. Juli 1986 
(Gv. NRW. S. 545), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 18. August 2012 (Gv. NRW. S. 304), wIrd WIe folgt 
geändert: 


	Nordrhein-Westfalen Gesetz- und Verordnungsblatt, Jahr: 13, Nr.: 3

